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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.11.1955

Norm

ABGB §1438 ff

EO §35 Abs2 C

JN §1 Bc

Rechtssatz

Zulässigkeit des ordentlichen Rechtsweges für Klagen des Verp6ichteten gegen den Betreibenden nach § 35 EO, die

sich auf Kompensation der dem Betreibenden zedierten öffentlich rechtlichen Forderung durch Gegenforderungen der

Verpflichteten gegen den Zessionar (Betreibenden) stützt.
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